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Kleine Anfrage gem. § 39 GO BW vom 20. Mai 2007 - lfd. Nr. 102
des Bezirksverordneten Harald Gindra

über

„Zum Reinigungsdienst in öffentlichen Gebäuden"

Sehr geehrter Herr Kotecki,

die vorbezeichnete Kleine Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu1.;

a) Ja. In den Verträgen mit den Reinigungsfirmen für die öffentlichen Gebäude des Bezirks
ist vereinbart, dass für die Entlohnung der Arbeitskräfte der Lohntarifvertrag und der Rah-
mentarifvertrag für das Gebäudereiniger-Handwerk anzuwenden sind.

b)

Die von der Gebäudereinigerinnung veröffentlichten Standards für die von den Reinigungs-
kräften stündlich zu erbringenden Leistungen sind Empfehlungen und können nur Richt-
werte für die Ausschreibungen des Bezirksamtes sein, da die räumlich-technischen Bedin-
gungen in den verschiedenen öffentlichen Gebäuden sehr unterschiedlich sind.
Die Standards der Gebäudereinigerinnung eigenen sich daher nicht für vertragliche bzw.
verbindliche Regelungen.
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Zu 2. und 3:

Die Vereinbarungen gem. Pkt. 1 a werden auch zukünftig Aufnahme in die Verträge mit den
Reinigungsfirmen finden. Die Richtwerte der Gebäudereinigerinnung können - wie vorste-
hend zu Pkt. 1 b dargestellt - nur bedingt angewendet werden.

Zu 4.:

Zwischen der Firma B + K Dienstleistungs-GmbH und dem Bezirksamt besteht derzeit kein
Vertragsverhältnis.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Krömer


